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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

EStG 1988 §22 Z2;

FamLAG 1967 §41 Abs2;

1. EStG 1988 § 22 heute

2. EStG 1988 § 22 gültig ab 22.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2023

3. EStG 1988 § 22 gültig von 01.09.2022 bis 21.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

4. EStG 1988 § 22 gültig von 20.07.2022 bis 31.08.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

5. EStG 1988 § 22 gültig von 30.10.2019 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019

6. EStG 1988 § 22 gültig von 01.01.2018 bis 29.10.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 105/2017

7. EStG 1988 § 22 gültig von 31.12.2016 bis 31.12.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 117/2016

8. EStG 1988 § 22 gültig von 01.05.1996 bis 30.12.2016 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996

9. EStG 1988 § 22 gültig von 01.01.1993 bis 30.04.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 99/1992

10. EStG 1988 § 22 gültig von 30.07.1988 bis 31.12.1992

Rechtssatz

§ 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988 stellt nicht auf die Art der Tätigkeit ab, regelt aber einen Fall der Einkünfte aus

selbständiger Arbeit und somit grundsätzlich persönlicher Arbeitsleistung (vgl. dazu etwa Doralt, EStG8, § 22 Tz 1).

Auch der Ausdruck "Beschäftigung" in § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988 deutet in diese Richtung. Hätte der

Alleingesellschafter der hier vorliegenden GmbH als Transportunternehmer mit angestellten Fahrern auch selbst

Fahrten für Kunden der Gesellschaft durchgeführt und wären diese Fahrten der Gesellschaft in Rechnung gestellt

worden, so lägen insoweit Bezüge im Sinne des § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988 vor. Dass die Tätigkeit "im Rahmen

des Einzelunternehmens" des Alleingesellschafters ausgeübt werde und die Aufträge nur aus Haftungsgründen über

die GmbH abgewickelt würden, würde daran nichts ändern (vgl. dazu etwa die Erkenntnisse vom 23. September 2010,

2010/15/0121, und vom 7. Juli 2011, 2010/15/0048). Soweit die Leistungen von der "Belegschaft" des

Einzelunternehmens erbracht werden, kommt eine Einbeziehung der vom Gesellschafter in Rechnung gestellten

Beträge in die Bemessungsgrundlage für den ihn betreBenden Dienstgeberbeitrag und den Zuschlag nicht in Betracht

(vgl. ähnlich auch Rz 78 der Information des Bundesministeriums für Finanzen zum Kommunalsteuergesetz 1993 vom

28. Dezember 2011, BMF-010222/0260- VI/7/2011).Paragraph 22, ZiBer 2, zweiter Teilstrich EStG 1988 stellt nicht auf

die Art der Tätigkeit ab, regelt aber einen Fall der Einkünfte aus selbständiger Arbeit und somit grundsätzlich

persönlicher Arbeitsleistung vergleiche dazu etwa Doralt, EStG8, Paragraph 22, Tz 1). Auch der Ausdruck

"Beschäftigung" in Paragraph 22, ZiBer 2, zweiter Teilstrich EStG 1988 deutet in diese Richtung. Hätte der
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Alleingesellschafter der hier vorliegenden GmbH als Transportunternehmer mit angestellten Fahrern auch selbst

Fahrten für Kunden der Gesellschaft durchgeführt und wären diese Fahrten der Gesellschaft in Rechnung gestellt

worden, so lägen insoweit Bezüge im Sinne des Paragraph 22, ZiBer 2, zweiter Teilstrich EStG 1988 vor. Dass die

Tätigkeit "im Rahmen des Einzelunternehmens" des Alleingesellschafters ausgeübt werde und die Aufträge nur aus

Haftungsgründen über die GmbH abgewickelt würden, würde daran nichts ändern vergleiche dazu etwa die

Erkenntnisse vom 23. September 2010, 2010/15/0121, und vom 7. Juli 2011, 2010/15/0048). Soweit die Leistungen von

der "Belegschaft" des Einzelunternehmens erbracht werden, kommt eine Einbeziehung der vom Gesellschafter in

Rechnung gestellten Beträge in die Bemessungsgrundlage für den ihn betreBenden Dienstgeberbeitrag und den

Zuschlag nicht in Betracht vergleiche ähnlich auch Rz 78 der Information des Bundesministeriums für Finanzen zum

Kommunalsteuergesetz 1993 vom 28. Dezember 2011, BMF-010222/0260- VI/7/2011).
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